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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

In der Nationalratskommission, welche die Vorarbeiten für die Einführung der
Einheitsinitiative zu leisten hatte, gewann nach Anhörung von verschiedenen Experten
die Skepsis Oberhand. Die Kommission beschloss, dem Plenum den Übungsabbruch zu
empfehlen, da dieses Instrument zu kompliziert und zu wenig attraktiv sei. Eine
Minderheit will allerdings beantragen, die in der Kommission knapp unterlegene Idee
der Gesetzesinitiative weiter zu verfolgen. 1

ANDERES
DATUM: 12.09.1990
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurden drei neue Volksinitiativen eingereicht (Ausbau von AHV/IV der
SP und des SGB; Abschaffung der politischen Polizei; für eine naturnahe
Landwirtschaft). Eine Initiative wurde in der Volksabstimmung abgelehnt (Förderung des
öffentlichen Verkehrs) und zwei wurden zugunsten von parlamentarischen
Gegenvorschlägen zurückgezogen (Fortpflanzungs- und Gentechnologie;
Zinsüberwachung). Damit blieb die Anzahl der Ende 1991 hängigen Volksinitiativen
unverändert bei 15.

ANDERES
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

Das um siebzehn Jahre ältere Referendumsrecht erlebte im Berichtsjahr eine neue
Blüte. Nach der Herbstsession wurde gegen nicht weniger als neun Vorlagen das
Referendum ergriffen (NEAT; IWF-Beitritt (2 Vorlagen); bäuerliches Bodenrecht;
Stempelabgaben; Parlamentsreform (3 Vorlagen); ETH-Gesetz). Nur gerade das
letzterwähnte kam nicht zustande, alle anderen vermochten die nötigen 50 000
Unterschriften innerhalb von drei Monaten beizubringen, wenn auch im Fall der NEAT
nur mit äusserster Mühe. Da zuvor bereits zwei Referenden eingereicht worden waren
(Gewässerschutzgesetz und Sexualstrafrecht), betrug die Gesamtzahl der mit dem
Referendum bekämpften Vorlagen insgesamt zehn. Damit wurden im Berichtsjahr 18%
aller dem fakultativen Referendum unterstellten Parlamentsbeschlüsse vor das Volk
gezogen. Diese Quote war deutlich höher als in der Periode 1981-90 (5,4%) und sie
übertraf auch den Spitzenwert des Jahrzehnts 1881-90 (10,6%), welches durch die
vehemente Opposition der Katholisch-Konservativen gegen die freisinnige
Einparteienregierung gekennzeichnet war. Es bestätigte sich die Erfahrung der letzten
Jahre, dass das Referendumsrecht nicht mehr vorwiegend das Instrument
konservativer, politisch rechter Kreise ist: dasjenige gegen die
Stempelsteuergesetzrevision stammte von einer Bundesratspartei (SP), bei drei
weiteren wurden die Unterschriften von politisch an sich gegensätzlichen Kreisen
gesammelt (NEAT und IWF- resp. Weltbank-Beitritt). 2

ANDERES
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

In der Botschaft zur Totalrevision der Bundesverfassung machte auch der Bundesrat
Vorschläge zur materiellen Vorprüfung der Gültigkeit von Volksinitiativen. Er beantragte,
dass in Zukunft die Bundesversammlung zwar eine Volksinitiative für ungültig erklären
kann, dass der definitive Entscheid darüber aber vom Bundesgericht getroffen wird. 3

ANDERES
DATUM: 20.11.1996
HANS HIRTER

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. 4

ANDERES
DATUM: 10.10.2003
HANS HIRTER
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Die Räte hatten derweil über Vorstösse zu befinden, die in ähnliche Richtungen zielten.
Die parlamentarische Initiative Moret (fdp, VD) hätte die Gültigkeitsprüfung einer
Initiative einer richterlichen Instanz im Sinne eines Verfassungsgerichts unterstellen
wollen (Pa.Iv. 09.521). Mit dem Argument, dass diese Prüfung erst nach der Sammlung
der Unterschriften zur Anwendung käme, wurde der Vorstoss in der Sondersession im
April vom Nationalrat verworfen. In der gleichen Debatte wurde in der grossen Kammer
ein Postulat der SPK-NR (Po. 10.3885) überwiesen, das den Bundesrat beauftragte,
mögliche Verfahren für eine Gültigkeitsprüfung vor der Unterschriftensammlung
aufzuzeigen. Trotz des Hinweises von Bundesrätin Sommaruga, dass der Bundesrat
diesem Anliegen bereits im Zusatzbericht nachgekommen sei, wurde der Vorstoss
angenommen. Im Herbst lehnte der Ständerat die parlamentarische Initiative Vischer
(gp, ZH) ab, die ein Volksbegehren auch dann für ungültig erklären lassen wollte, wenn
es gegen den Grundrechtsschutz und Verfahrensgarantien des Völkerrechts verstösst
(z.B. Menschenrechtskonvention). Der im Vorjahr vom Nationalrat noch überwiesene
Vorstoss wurde in der kleinen Kammer als zu weit gehend beurteilt (Pa.Iv. 07.477). Dafür
überwies der Ständerat in der gleichen Sitzung eine Motion seiner SPK-SR, mit welcher
der Bundesrat beauftragt wird, auf der Basis des Zusatzberichtes eine Vorlage zu
erarbeiten, in der die rechtlichen Grundlagen für die nichtbindende materielle
Vorprüfung des Initiativtextes vor der Sammlung der Unterschriften erarbeitet werden
(Mo. 11.3468). Die gleichlautende Motion der staatspolitischen Kommission des
Nationalrates (SPK-NR) wurde dann in der Wintersession auch von der Volksvertretung
überwiesen. Allerdings nahm die nationalrätliche Kommission auch den zweiten Punkt
des Zusatzberichtes des Bundesrats auf und verlangte Vorschläge für eine Erweiterung
des Katalogs der Gründe für die Ungültigkeit einer Volksinitiative (Mo. 11.3468). 5

ANDERES
DATUM: 20.12.2011
MARC BÜHLMANN

Von den drei fakultativen Referenden, die gegen 2015 vom Parlament erlassene
Beschlüsse lanciert worden waren, schafften nur zwei die Hürden. Das
Kantonsreferendum gegen den Entscheid des Parlaments zu den Grundbeiträgen des
Ressourcen- und Lastenausgleichs für 2016 bis 2019 scheiterte, weil nur vier (SH, ZG,
SZ, NW) statt der nötigen acht Kantone dagegen opponierten. Die nötige Anzahl
Unterschriften reichten hingegen die SVP mit ihrem Veto gegen das Asylgesetz sowie
die Juso gegen das Nachrichtendienstgesetz ein. Insgesamt hatte das Parlament im
Berichtsjahr 59 Bundesgesetze oder Bundesbeschlüsse gefällt, gegen die das fakultative
Referendum hätte eingereicht werden können (2014: 60). Die drei fakultativen
Referenden, die angestrengt wurden, entsprachen also 5.1 Prozent aller
referendumsfähigen Gesetze und Beschlüsse (2014: 5%).

2015 stand zudem ein fakultatives Referendum zur Abstimmung (2014: 1), das gegen das
2014 vom Parlament beschlossene Radio- und Fernsehgesetz angestrengt und Ende
Januar 2015 vom Schweizerischen Gewerbeverband mit 91'308 gültigen Unterschriften
eingereicht worden war. Bei der Abstimmung Mitte Juni 2015, wurde das Gesetz mit
einer hauchdünnen Mehrheit angenommen. 6

ANDERES
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Die Bankenkommission gab einen Entwurf für eine Verordnung in die Vernehmlassung,
welche die bisher in Rundschreiben festgehaltenen Richtlinien für den Vollzug des
Geldwäschereigesetzes expliziter ins Recht fassen soll. Dabei sind – vor dem
Hintergrund der Suche nach finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit den
Terroranschlägen vom 11. September 2001 und nach den neuesten Fällen von Konten
ausländischer Politiker (Abacha: Im Fall Abacha hatte die UBS mit zweijähriger
Verspätung entdeckt, dass ein Konto eines langjährigen englischen Kunden via
Vollmachten Verbindungen zu Familienmitgliedern des ehemaligen nigerianischen
Staatschefs Abacha aufwies. Dank eines Vergleichs des nigerianischen Staates mit der
Abacha-Familie soll Nigeria die auf Bankkonten im Ausland (davon etwa die Hälfte in der
Schweiz) blockierten Guthaben im Wert von 1,9 Mia Fr. auch ohne Durchführung von
zeitaufwändigen Prozessen gegen den Abacha-Clan erhalten. Montesinos: Ein Teil der
blockierten Vermögenswerte von Montesinos konnte an Peru erstattet werden) bei
Schweizer Banken – auch einige Verschärfungen und Präzisierungen vorgesehen. So
sollen die Banken verpflichtet werden, ihre Kundenbeziehungen und Transaktionen in

ANDERES
DATUM: 08.08.2002
HANS HIRTER
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Risikokategorien zu unterteilen, und die als riskant eingestuften mit einem
automatisierten Kontrollsystem zu überwachen. Für Kunden mit erhöhtem Risiko
müssen zudem persönliche Kundenkontakte gepflegt werden. Um zu verhindern, dass
ein Kunde, den eine Bank als zu riskant einschätzte, problemlos zu einer anderen Bank
wechseln kann, soll letztere Erkundigungen über die Gründe für die Beendigung der
früheren Geschäftsbeziehung einholen dürfen. 7

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Le Conseil fédéral a mis en consultation les propositions de ce rapport, réaffirmant
toutefois sa préférence pour la construction simultanée des deux tunnels. Il a en
outre ajouté que les trois nouvelles mesures de financement proposées - à savoir la
hausse de 10 centimes sur les carburants, la taxe ferroviaire et le prélèvement des 2/3
du produit de la taxe poids lourd - seraient soumises sous la forme d'un seul article
constitutionnel à l'approbation du peuple et des cantons.

Lors de la procédure de consultation, les réactions n'ont de loin pas été positives. Ainsi,
les cantons romands et bernois ont accueilli assez froidement les propositions du
groupe de travail, rejetant catégoriquement la variante consistant à construire
prioritairement le tunnel du Gothard ainsi qu'émettant des doutes sur la sécurité et la
rentabilité d'un tunnel du Lötschberg sur une seule voie. Les cantons de Suisse
orientale ont quant à eux rejeté la proposition de renoncer au raccordement avec leur
région. Enfin, ceux de Suisse centrale, de concert avec le Tessin et Zurich, ont exigé que
les voies d'accès soient réalisées en même temps que le tunnel de base, même s'il
fallait renoncer pour ce faire à toute construction au Lötschberg. Sur la question du
financement, les cantons se sont exprimés de manière plus unanime et plus positive,
même si certains ont proposé un recours plus massif à l'emprunt ou une hausse de la
TVA. Les associations de défense des utilisateurs de la route ont à l'inverse critiqué
principalement le mode de financement. Le Touring Club suisse (TCS), l'Association
suisse des transports routiers (ASTAG) et la Fédération routière suisse (FRS) ont rejeté
la proposition d'augmenter le prix de l'essence, estimant inadmissible que ce soient les
utilisateurs de la route qui financent pour près de 70 pour cent les projets ferroviaires.
L'ASTAG a réitéré son opposition catégorique au montant de la taxe poids lourd. Selon
le lobby routier, une taxe sur la consommation, sous la forme d'une hausse de la TVA ou
d' une taxe sur l'énergie fossile, ainsi qu' un recours plus important à l'emprunt seraient
préférables. L'Association Transport Environnement (ATE) et le Service d'information
des transports publics (LITRA) ont en revanche accueilli favorablement les propositions
du Conseil fédéral en matière de financement, envisageant même une hausse du prix
de l'essence plus importante. Concernant la question des deux variantes, l'ACS, la FRS
et l'ATE se sont exprimés en faveur de la construction en priorité du tunnel de base du
Gothard, les autres organisations s'abstenant de prendre position sur ce point. 8

ANDERES
DATUM: 15.11.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Luftfahrt

L'aéroport international de Genève (AIG) n'est pas parvenu à faire annuler par le
Tribunal fédéral la loi genevoise votée en juin 1999 qu'il l'obligeait à assumer lui-même
l'indemnisation des riverains . Il a aussi été débouté sur la demande d'annulation de la
loi qui mettait à sa charge l'amortissement (CHF 40 millions) et les intérêts d'un crédit
de CHF 20 millions destiné à couvrir ces indemnités. La demande de renouvellement
de la concession fédérale pour l’exploitation de l'AIG a polarisé l'attention de la classe
politique. D'un côté, la gauche en a profité pour proposer de soumettre l'aéroport à un
contrat de prestations afin qu'il reste un outil de la politique économique du canton.
De l'autre, les libéraux avec les autres partis de l'Entente ont élaboré un contre-projet
de loi censé permettre, à l'instar de Zurich, d'accroître davantage l'autonomie de
Cointrin. Il s'agirait de créer une société anonyme d'économie mixte. 9

ANDERES
DATUM: 06.06.2000
PHILIPPE BERCLAZ
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Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Zwischen 2006 und 2011 erarbeitete der Bund in Zusammenarbeit mit Kantonen,
Städten und Gemeinden das Raumkonzept Schweiz. Das erste ebenenübergreifende
Konzept seiner Art, welches sich eine nachhaltige Raumentwicklung zum Ziel setzt, war
zu Beginn des Vorjahres in Konsultation geschickt worden. Die Auswertungen der um
die 200 eingegangenen Stellungnahmen wurden im April des Berichtsjahres vorgelegt.
Die überwiegende Mehrheit der konsultierten Kreise begrüsste das Konzept. Von den im
Parlament vertretenen Parteien unterstützten SP, CVP, FDP, die Grünen und die GLP
den Entwurf; von der SVP und der BDP gingen keine Stellungnahmen ein. Mit Ausnahme
der unklaren bis ablehnenden Haltung der Kantone St. Gallen und Freiburg stiess das
Konzept bei den verbleibenden 24 Kantonen auf Anklang. Mit dem Schweizerischen
Bauernverband (SBV), dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), Gastrosuisse und
Hotelleriesuisse, lehnten hingegen vier gewichtige nationale Wirtschaftsorganisationen
das Raumkonzept klar ab. Economiesuisse stand dem Konzept ambivalent bis
ablehnend gegenüber. Mit Ausnahme von Aqua Viva äusserten sich alle
stellungnehmenden nationalen Umweltorganisationen positiv zum Vorhaben. Während
die Befürworterseite explizit die tripartiten Bemühungen zur Erarbeitung einer
gemeinsamen Raumentwicklungsstrategie hervorhob, resultierte die Kritik der
ablehnenden Stellungnehmer aus den Befürchtungen, dass das Konzept die
Bergregionen, den Tourismus und wirtschaftliche Aspekte im Allgemeinen
vernachlässige. Der Bundesrat genehmigte das Konzept im Herbst des Berichtsjahres
nach Publikation des Anhörungsberichtes. Das Raumkonzept dient seit seiner Übergabe
an die zuständigen Behörden als Orientierungshilfe, wobei ihm rechtlich keine
bindende Wirkung zukommt. Es hält Behörden und Private lediglich zur freiwilligen
Zusammenarbeit an. 10

ANDERES
DATUM: 01.04.2012
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Im November liess der Bundesrat den Räten seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger zugehen.
Diese Anpassung war im Anschluss an die Revision von Art. 4 Abs. 2 der
Bundesverfassung («Gleiche Rechte für Mann und Frau») notwendig geworden. Dieses
Ziel war in der im September 1988 eingeleiteten Vernehmlassung unbestritten gewesen.
Allerdings hatten sich vor allem die Zuwandererkantone gegen den Übergang zum
reinen Wohnsitzprinzip gewehrt. Diesen Bedenken trug der Bundesrat Rechnung,
indem er eine zweijährige heimatliche Rückerstattungspflicht vorschlug. Einige Kantone
hatten auch auf die Problematik bei Sucht- und Aidskranken hingewiesen, worauf der
Bundesrat die Bestimmung einfügte, dass für die Unterstützung Bedürftiger ohne
Unterstützungswohnsitz künftig die Kompetenz zu weitergehenden Hilfeleistungen
beim Aufenthaltskanton liegen solle. 11

ANDERES
DATUM: 22.11.1989
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Le 5 septembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur les
modifications d'ordonnance nécessaires pour l'élaboration d'un Agenda Intégration
Suisse en faveur des personnes mineures non accompagnées dans le domaine de l'asile.
La question de l'indemnisation des cantons pour les coûts qui en résulteraient fait
également partie de la consultation. L'agenda vise à intégrer plus rapidement ces
personnes sur le marché du travail. Les lignes directrices de cet agenda ont été
approuvées au printemps 2018 par la Confédération et les Cantons. 12

ANDERES
DATUM: 05.09.2018
SOPHIE GUIGNARD
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Im Frühjahr schickte der Bundesrat ein neues Berufsbildungsgesetz in die
Vernehmlassung. Der Gesetzesentwurf hielt am dualen System der Berufsbildung –
Lehrstelle und Schule – fest, strebte eine erhöhte vertikale und horizontale
Durchlässigkeit unter den Angeboten an und regelte neu auch die Lehrgänge im Sozial-,
Gesundheits- und künstlerischen Bereich. Die Berufsbildung wurde darin als
Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Privatwirtschaft definiert. Nach Ablauf der
Vernehmlassungsfrist im Oktober zeigte sich in allen Stellungnahmen nebst einer
grundsätzlich guten Aufnahme des Entwurfs Kritik an der Regelung der Finanzierung.
Mehrkosten, die der Bund auf die Kantone abwälzen wolle, seien durch mehr
Autonomie für die Kantone abzugelten, meinte die FDP. Nach Ansicht der SP müssten
sowohl Bund wie Kantone zusätzliche Mittel einfliessen lassen; ausserdem sei der
gesamte Bildungsbereich in einem Departement zusammenzufassen. Die Kritik der CVP
zielte gegen die unklare Ausweisung des künftigen Finanzbedarfs, die
Unausgewogenheit der Kostenverteilung zwischen Bund und Kantonen sowie die
fehlende Kohärenz zwischen dieser Vorlage und dem Projekt des Neuen
Finanzausgleichs. Diesen Vorwurf erhob auch die SVP und äusserte sich zudem
gegenüber dem geplanten branchenbezogenen Berufsbildungsfonds skeptisch. Auch
die EDK äusserte sich positiv zu den Grundzügen des Entwurfs, bezeichnete aber die
Angaben zu den Mehrkosten als lückenhaft. Nach Ansicht der kantonalen
Erziehungsdirektoren müsse vor einer Weiterbearbeitung des Gesetzesentwurfs eine
seriöse Kostenrechnung vorlegt werden. Vom Bund seien künftig 30 Prozent des
öffentlichen Aufwands für die Berufsbildung zu übernehmen und nicht nur 18,3
Prozent, wie dies gegenwärtig der Fall ist. 13

ANDERES
DATUM: 15.05.1999
ELISABETH EHRENSPERGER
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